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Stellungnahme zum Gesetz zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes

Gesetzentwurf der Fraktion der FDP (Drs, 7/3153)

Sehr geehrte Ausschussmitglieder,

herzlichen Dank fUr die Beteiligung der Katholischen Kirche am Anhörungsver-
fahren zum o.g. Gesetzentwurf, Der Schutz von Berufsgehelmnlsträgerlnnen

und Berufsgehefmnlsträgern Im Rahmen der Polizei arbeit ist für uns ein sehr

wichtiges Anliegen. Da auch Seelsorgerlnnen und Seelsorger zu dieser Gruppe
gehören/ sind kirchliche Interessen hier direkt berührt. Aus diesem Grund be-

zieht sich diese Stellungnahme auf die vorgesehenen Änderungen, die etnen

expliziten Bezug zur Seelsorge aufwetsen.

Wir begrüßen jede Regelung/ die das vertrauliche Seelsorgegesprach schützt,

Unserer Überzeugung nach muss ein solcher Schutz vorbehaltlos gelten. Im

Rahmen von polizeilichen Ermittlungen gilt dies sogar, mithin gerade dann,

wenn sich die Gesprächs!nhalte (auch Notizen u.a. hierüber) auf mögliche Straf-

taten beziehen. Eine solche Vertraulichkeit im Seelsorgegespräch (landläufig

auch „Beichtgehetmnls" genannt) ist für die Katholische Kirche nicht verhan-

delbar und darf auch nicht leichtfertig gegen das Ermittfungsinteresse aufge-

wogen werden.

Schon die geltende Rechtslage erkennt dieses Prinzip grundsätzlich, an. Hin-

sichtlich der Beschränkungen bei verdeckten Datenerhebungen sieht der Ge-

setzentwurf In den §§ 34; 34a, 35 und 36 vor/ auf die bisher ausdrückliche Be"

nennung von Seelsorgerinnen und Seelsorgern („Geistlichen") zu verzichten.

Diese werden nun allgemein In die Gruppe der !n §§ 53 und 53a StPO genann"

ten Berufsgeheimnisträgerlnnen und Berufsgeheimnisträger eingereiht

Dies erscheint zunächst In systematischer Hinsicht folgerichtig. Durch den ent-

sprechenden Verweis auf die Strafprozessordnung dürfte sich daraus per se

auch keine materielle Schlechterstellung des Seelsorgeverhältnlsses ergeben,

Wir möchten dennoch darum bitten, die bisherige gesonderte Benennung der

Seelsorge Im Potlzelaufgabengesetz betzubehalten.
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Wir sehen In der vorgelegten Änderung nämlich zumindest die Gefahr, dass !n

der Praxis dadurch der Eindruck entstehen könnte, dass die unbedingte Wah-

rung des Seetsorgegeheimnisses mittlerweile an Bedeutung verloren hätte und

tm ZwelfelsfaH nicht mehr beachtet werden müsste. Einer solchen Fehltnter-

pretation sollte vorgebeugt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Leiter des Katholischen Büros
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